
VORTRÄGE:
Vorsorgevollmacht, Patienten- und Betreuungs-
verfügung: Informieren - und umsetzen!
In einem 45-Minuten-Vortrag wird der Vorsorgeservice des „Verein für 
Ambulante Krankenpfl ege“ vorgestellt:
●  Veranstalter ist die Stifung der Ambulanten Krankenpflege in Kooperation 

mit der katholischen Erwachsenenbildung (KEB) Forum Bad Wörishofen
●  Begleitung durch den „Dschungel“ der Vollmachten und Verfügungen
●  Unterstützung (keine Rechtsberatung) bei der Beantragung 

rechtskonformer Dokumente über unseren Fachanwalt
●  Notfallausweis, Notfallmappe, Aktualisierungsservice, Anlaufstelle 

„vor Ort“ und Eintrag ins zentrale Vorsorgeregister der Bundesnotar -
kammer - alles inklusive!

●  Referent ist Generationenberater (IHK) Johannes Eder, der zugleich
 Vorsitzender unseres Vereins ist

●  Der Eintritt ist frei! Ihre Anmeldung ist unter Tel. 08247/34001 erforderlich

Vortrag:
„Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung:
Informieren – und umsetzen!“ 

In einem 45-Minuten-Vortrag wird der Vorsorgeservice 
des „Verein für Ambulante Krankenpflege“ vorgestellt: 
 Begleitung durch den „Dschungel“

der Vollmachten und Verfügungen
 Unterstützung (keine Rechtsberatung) bei 

der Beantragung rechtskonformer 
Dokumente über unseren Fachanwalt

 Notfallausweis, Notfallmappe, Aktualisierungs-
service, Anlaufstelle „vor Ort“ und Eintrag ins 
zentrale Vorsorgeregister der 
Bundesnotarkammer – alles inklusive!

 Referent ist Generationenberater (IHK) Johannes Eder, der 
zugleich zweiter Vorsitzender unseres Vereins ist  

 Der Eintritt ist frei, keine Registrierung,
einfach vorbeikommen!

Termine 2018:
Freitag, 23.02.2018
Freitag, 23.03.2018
Freitag, 20.04.2018
Freitag, 22.06.2018
Freitag, 27.07.2018
Freitag, 28.09.2018
Freitag, 19.10.2018
Freitag, 16.11.2018
Freitag, 14.12.2018

Beginn jeweils um 17:15 Uhr im Pflege- und 
Beratungsstützpunkt, Ulmenweg 1, Bad Wörishofen

im Pfl ege- & Beratungsstützpunkt, Ulmenweg 1, Bad Wörishofen

11.09.2020
16.10.2020
20.11.2020
29.01.2021
26.02.2021
26.03.2021
23.04.2021

21.05.2021
25.06.2021
23.07.2021
24.09.2021
29.10.2021
19.11.2021

Termine 2020/2021
immer Freitags um 17.15 Uhr:



Verlagsveröffentlichung der Mindelheimer Zeitung vom 12. Juni 2020

Lebensqualität im Alter
Ratgeber Gesundheit

Lebensqualität im Alter
Verlagsveröffentlichung

Ratgeber Gesundheit

Wer trifft die Entscheidungen?
Betreuungsrecht regelt Betreuung, Vorsorge und Verfügung

Jedem kann es passieren, dass
er einmal wichtige Entschei-
dungen in seinem Leben nicht
mehr selbst treffen kann. Sei es
durch Unfall, Krankheit (zum
Beispiel Herzinfarkt, Schlagan-
fall oder Krebs). Oder spätes-
tens, wenn jemand im Alter
nicht mehr alleine für sich sor-
gen kann. Im Betreuungsrecht
ist geregelt, wer dann Ent-
scheidungen treffen darf:
● Gesetzlicher Betreuer: So-
fern vorher nichts geregelt
wurde, bestellt das Betreu-
ungsgericht einen gesetzlichen
Betreuer (früher: Vormund).
Dies steht so im Bürgerlichen
Gesetzbuch. In der Regel wer-
den Berufsbetreuer eingesetzt.
Auch Ehepartner oder Kinder
können, müssen aber nicht, be-
stellt werden. Sie sind dann
nicht nur Angehörige, sondern
auch gesetzmäßige Betreuer.
Mit allen Rechten und Pflich-
ten. Gesetzliche Betreuer er-

halten eine Vergütung und
werden vom Gericht kontrol-
liert. Dies dient der Sicherheit,
bedeutet allerdings bürokrati-
schen Aufwand.
● Betreuungsverfügung: Je-
mand hat keine nahen Angehö-
rigen oder sonstige Vertrau-
enspersonen. Dann kann in ei-
ner Betreuungsverfügung vor-
ab festgelegt werden, wer als
gesetzlicher Betreuer einge-
setzt werden soll. Betreuungs-
vereine, zum Beispiel vom Ro-
ten Kreuz oder vom Caritas-
verband, sind sinnvolle Alter-
nativen. Auch diese erhalten
eine Vergütung, sind jedoch
gemeinnützig (= nicht gewinn-
orientiert) tätig.
● Vorsorgevollmacht: Jemand
hat eine, oder auch mehrere
Personen, denen er absolut
vertraut (am besten auch je-
manden aus der jüngeren Ge-
neration). Dann empfiehlt sich
eine Vorsorgevollmacht. Die

bevollmächtigten Personen
sind dann keine Betreuer, son-
dern können vollkommen frei
und deutlich unbürokratischer
handeln. Uneingeschränktes
Vertrauen ist dazu Grund-
voraussetzung.
● Patientenverfügung: Eine
Patientenverfügung ist recht-
lich ein eigenständiges Doku-
ment. Sie ergänzt eine Vorsor-
gevollmacht oder Betreuungs-
verfügung. Sie bestimmt, ob
und wie jemand medizinisch
behandelt werden möchte. Ob
beispielsweise im Sterbepro-
zess lebensverlängernde Maß-
nahmen (sog. „Apparatemedi-
zin“) gewünscht ist – oder
nicht.
Fazit: Jeder, ab Volljährigkeit,
der „im Fall der Fälle“ einen –
ihm unbekannten – gesetzli-
chen Betreuer vermeiden
möchte, muss in Eigeninitiative
tätig werden. Und zwar recht-
zeitig, bevor etwas passiert. pm

Ob Patienten-, Betreuungsverfügung oder Vorsorgevollmacht – man
sollte frühzeitig festlegen, wer im Ernstfall für einen Entscheidungen
übernehmen soll. Foto: StockAdobe, Starpics

Jedem kann es passieren, dass 
er einmal wichtige Entscheidun-
gen in seinem Leben nicht mehr 
selbst treffen kann. Sei es durch 
Unfall, Krankheit (zum Beispiel 
Herzinfarkt, Schlaganfall oder 
Krebs). Oder spätestens, wenn 
jemand im Alter nicht mehr al-
leine für sich sorgen kann. Im 
Betreuungsrecht ist geregelt, 
wer dann Entscheidungen tref-
fen darf:

• Gesetzlicher Betreuer: So-
fern vorher nichts geregelt wur-
de, bestellt das Betreuungsge-
richt einen gesetzlichen Betreuer 
(früher: Vormund). Dies steht so 
im Bürgerlichen Gesetzbuch. In 
der Regel werden Berufsbetreu-
er eingesetzt. Auch Ehepartner 
oder Kinder können, müssen 
aber nicht, bestellt werden. Sie 
sind dann nicht nur Angehöri-
ge, sondern auch gesetzmäßige 
Betreuer. Mit allen Rechten und 
Pfl ichten. Gesetzliche Betreu-
er erhalten eine Vergütung und 
werden vom Gericht kontrolliert. 
Dies dient der Sicherheit, be-
deutet allerdings bürokratischen 
Aufwand.

• Betreuungsverfügung:
Jemand hat keine nahen An-
gehörigen oder sonstige Ver-
trauenspersonen. Dann kann 
in einer Betreuungsverfügung 
vorab festgelegt werden, wer als 
gesetzlicher Betreuer eingesetzt 
werden soll. Betreuungsver-
eine, zum Beispiel vom Roten 
Kreuz oder vom Caritasverband, 
sind sinnvolle Alternativen. 
Auch diese erhalten eine Vergü-
tung, sind jedoch gemeinnützig 
(= nicht gewinnorientiert) tätig.

• Vorsorgevollmacht: Jemand 
hat eine, oder auch mehrere 
Personen, denen er absolut ver-
traut (am besten auch jemanden 
aus der jüngeren Generation). 
Dann empfi ehlt sich eine Vorsor-
gevollmacht. Die bevollmäch-
tigten Personen sind dann keine 
Betreuer, sondern können voll-
kommen frei und deutlich un-
bürokratischer handeln. Unein-
geschränktes Vertrauen ist dazu 
Grundvoraussetzung.

• Patientenverfügung: Eine 
Patientenverfügung ist rechtlich 
ein eigenständiges Dokument. 
Sie ergänzt eine Vorsorgevoll-

macht oder Betreuungsverfü-
gung. Sie bestimmt, ob und wie 
jemand medizinisch behandelt 
werden möchte. Ob beispiels-
weise im Sterbeprozess lebens-
verlängernde Maßnahmen (sog. 
„Apparatemedizin“) gewünscht 
ist - oder nicht.

Fazit: Jeder, ab Volljährigkeit, der 
„im Fall der Fälle“ einen - ihm 
unbekannten - gesetzlichen Be-
treuer vermeiden möchte, muss 
in Eigeninitiative tätig werden. 
Und zwar rechtzeitig, bevor et-
was passiert. 

Wer trifft die Entscheidungen?
Betreuungsrecht regelt Betreuung, Vorsorge und Verfügung


